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Arbeitssicherheit 

Brandschutz  

Umweltschutz 

 
Notwendigkeit 

 
Der Brandschutzbeauftragte übernimmt bei 
komplexeren Bauwerken oder erhöhten Bran-
dentstehungsgefahren die Aufgabe, das 
Brandschutzniveau dauerhaft zu erhalten.  
 
Bei Industriebetrieben, Lagern und im Hand-
werk wird die Stellung eines Brandschutzbe-
auftragten bei  
 

o hohem Brandrisiko bereits ab einer Be-
schäftigtenzahl von 100 Personen,  

 
o bei mittlerem Brandrisiko ab einer Per-

sonanzahl von n = 175 und  
 

o bei geringem Brandrisiko ab einer Zahl 
von n = 250 Personen 

 
für erforderlich gehalten (vgl. vfdb Richtlinie 
12-09/01). 
 
In Nutzungen wie  
 

o Krankenhäusern, Pflegeheimen und 
Justizanstalten begründen 100 Perso-
nen,  

 
o bei Schulen, Versammlungsstätten, 

Hotels, Gaststätten, Geschäfts- und 
Warenhäusern 250 Personen und bei 

 
o Einrichtungen mit überwiegend orts-

kundigen Menschen (Verwaltungen 
und Büros) 450 Personen  

 
die Notwendigkeit, einen Brandschutzbeauf-
tragten zu bestellen. 
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Aufgaben 

 
Aufgaben des Brandschutzbeauftragten sind 
u. a.  
 

o Organisation des betrieblichen Brand-
schutzes (Brandschutzordnungen,  
Übungen, Unterweisungen) 

o Festlegen von Ersatzmaßnahmen bei 
Ausfall von Sicherheitskomponenten 

o Feststellen von baulichen und anlagen-
technischen Mängeln, Meldung und 
Überwachung der Mängelbeseitigung 

o Erteilen der Erlaubnisse für feuerge-
fährliche Arbeiten, 

o Mitsprache bei funktionalen oder bauli-
chen Veränderungen, 

o … 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IBS übernimmt als externer Anbieter die Auf-
gaben des Brandschutzbeauftragten in Ihrem 
Betrieb. 
 
 


